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Die neuen Ordnung.

Das Erste was die Franzosen befahlen, war das Aufrichten ernes
Freiheitsbaumes oder recht gesagt eines Freiheitsgalgens. Die Jugend
hatte sich festlich zu schmücken, die Mädchen das Schappeli auf zu
setzen. An sehr vielen Orten stand der Baum vor dem Wirthshaus. Er
war das Zeichen, dass mit einer grossen und langen Zeit über das Knie
abgebrochen worden, und auch da konnte man sagen: „Allzu scharf
macht schartig".

Der Freiheitsbaum gefiel nicht überall. So wurde der in Kilwangen
während einer Nacht durchgesägt. Die Reformierten waren über den
Thäter recht ungehalten. So sehr man auch nach ihm forschte, so war er
doch nicht zu entdecken. Man hatte Johann Voser, Franzsepen in
Neuenhof im Verdacht, doch konnte man ihm nichts beweisen. Er war
es auch, doch gestund er es erst an seinem späten Lebensabend offen.
Das gleiche Los soll auch den in Spreitenbach, Würenlos, Wettingen
und einen im unteren Siggenthal getroffen haben. Der in Wettingen
erhielt noch eine besondere Auszeichnung. Ein Mann, nur der krumme
Schneider genannt, heftete einen Zeddel daran und zwar folgenden
Inhalts: "Das ist ein Freiheitsbaum as Gotterbarm, jetzt kommt de Riich
und firisst de Arm. Drufholt de Tüfel de Riich, dänn sind all gliich"

Die Süniker Linde, gepflanzt am 26. April 1798 anlässlich des Einmarsches der
Franzosen. Die Süniker empfingen die Befreier begeistert, bewirteten sie und
tanzten um den frisch gepflanzten Freiheitsbaum. Im Augenblick überlegte
niemand was in den nächsten Jahren folgen könnte. In der Schweiz blieben bis
heute nebst der Süniker Linde die Freiheitsplatanen von Cully und Ellikon an
der Thür erhalten. Die Sünikerlinde ist eine Winterlinde (Tüia cordata).

Bild Hansjörg Kaufmann, Steinmaur
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Auf den Freiheitsbaum folgte die Annahme der neuen Verfassung. Sie

brachte neunzehn gleichberechtigte Kantone. Viele wurden zusammengeworfen,

wie die drei Urkantone und Zug. Auch Baden hatte das

Vergnügen, ein Kanton zu sein. Es kamen die Wahlen. Die Gemeindsvorsteher

wurden zusammen die Munizipalität genannt. Statt Ammann
gab es Agenten. Die Gemeinden hatten Wahlmänner zu wählen. Diese

wählten wieder die Deputierten, in der Bedeutung unserer Nationalräthe.
Das erste Direktorium bestund aus Lucas Legrand von Basel, Mauritius
Glayre von Waadt, Viktor Oberlin von Solothum, Ludwig Bay von Bern
und Alphons Pfyffer von Luzem. Es hatte die Bedeutung von unserem
Bundesrath.

Die Folter wurde abgeschafft wie heute die Prügel. Ebenso fielen die
Aus- und Eingangszölle weg, wie die Besteuerung der Juden. Die
gerichtlichen Verhandlungen wurden öffentlich. Die Posten wurden
Staatssache. Die Feudalrechte konnten losgekauft werden. Das ging
alles an und das Volk liess es sich auch gefallen, wie die Neuerer aber
mit der Abschaffung des Zehnten kamen, den Klöstern verboten,
Novizen aufzunehmen, die geistlichen Güter mit Beschlag belegten und
die Geistlichen von allen Staatsämtern ausschlössen und vom Volke den

Bürgereid forderten, wurden die Gemüther aufgeregt und es kamen die
schicksalsschweren Tage für Nidwaiden, und die helvetische Regierung
besudelte dabei ihren Namen in einer Weise, wie sie kerne Zeit
abzuwaschen vermag. Musste das Ländchen auch mit Blut getränkt
unterliegen, so gab es trotz der Anwesenheit der Franzosen keine Ruhe
mehr, bis die neue Ordnung den Todesstoss erhalten.

Aus der Helvetik: Beleg für ,,B(ürger) Rudolf Keller von Oberweningen, womit
ihm bestätigt wird, dass er die zur Liqudation des Zehnten nötigen Angaben
„wegenzuhanden daselbsten" eingereicht hat. Ein neu geschaffener
Beamtenapparat bewältigt die Arbeit mit Formularen, den heutigen nicht
unähnlich.

Original Heimatmuseum in Oberweningen
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Zurich am 5.Juiü 1798. Während das Volk auf dem Münsterhof um den

Freiheitsbaum mit dem Gesslerhut tanzt, fährt der Comissair der Grossen

Nation mit dem Staatsschatz davon.

Zeitgenössische Karikatur. Holzstich
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